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Erteilung einer Änderungsgenehmigung zur Errichtung und dem Betrieb einer Anlage zur 
Demontage von Lithiumionenbatterien aus Elektroautos nach § 16 Bundes-Immissions-
schutzgesetz (BImSchG) 

 

Änderungsantrag vom 12.10.2022 

 

1. Ergänzungsbescheid 

 

 

I 

Entscheidung 

1 Der Genehmigungsbescheid mit Az.: BA38185-103/2022 für die Firma 

 
EMR European Metal Recycling GmbH 
Breslauer Straße 2-4 
20457 Hamburg 

 

auf dem Grundstück   Halskestraße 46; 22113 Hamburg 

im Grundbuchbezirk   Hamburg-Mitte 

Gemarkung    Billbrook 

Flurstück    1188 

 

wird in Abschnitt I Ziffer 2.1.2 durch folgende Unterlagen ergänzt: 
Bautechnischer Prüfberichte Nr. 3 / Schlussprüfbericht vom 19.06.2023 und Bautech-
nischer Prüfbericht über den Rohbau vom 19.06.2023 mit der Prüfverzeichnis-Nr. 
23L011. Die Prüfberichte sind dem Ergänzungsbescheid als Anlage angehängt.  

2 Dieser 1. Ergänzungsbescheid ist der Genehmigung vom 10.05.2023 beizufügen. 
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II 

Begründung 

Zum Zeitpunkt der Genehmigungserteilung war die Prüfung der statischen Unterlagen noch nicht 

abgeschlossen. Die Bauarbeiten durften nur so weit ausgeführt werden, wie in bautechnischer 

Hinsicht geprüfte Ausführungszeichnungen vorlagen. Die Prüfberichte bestätigen, dass die Prü-

fung abgeschlossen ist und alle Forderungen der bautechnischen Prüfberichte zum Bauvorhaben, 

die einer Nutzung entgegenstehen, ausgeräumt sind.  Durch den Abschluss der baustatischen 

Prüfung ist die aufschiebende Bedingung zum Beginn des Anlagenbetriebs gemäß Abschnitt II 

Ziffer 2.1 des Genehmigungsbescheids erfüllt.   

 

 

III 

Ihre Rechte 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats Widerspruch bei der Behörde für Umwelt, 

Klima, Energie und Agrarwirtschaft, Neuenfelder Straße 19, 21109 Hamburg, erhoben werden. 

 

 

 

 

Saskia Hertel 

 

 

Anlage 

Anlagen:  

• Baustatischer Prüfberichte Nr. 3 / Schlussprüfbericht vom 19.06.2023 

• Bautechnischer Prüfbericht über den Rohbau 

 

 


